
0027
103

Verletzungen der Aufenthaltsbestimmungen oder Mißbrauchs
handlungen, insbesondere in dem vom Transitabkommen erfaßten 
Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin sind ent
sprechend meinen Befehlen und Weisungen gründlich auf das 
Vorliegen möglicher weiterer Straftaten und politisch
operativ bedeutsamer Zusammenhänge zu untersuchen.

Im Straftatbestand des ungesetzlichen Grenzübertritts wird 
ausdrücklich bestimmt, daß DDR7 Bürger, welche die staat
lichen Festlegungen über einen Auslandsaufenthalt verletzen, 
strafrechtlich oder gegebenenfalls auch auf der Grundlage der 
Ordnungsstrafbestimmung in der Paß- und Visaanordnung zur 
Verantwortung gezogen werden. Das betrifft insbesondere den 
Mißbrauch genehmigter Auslandsreisen zur Weiterreise in an
dere Staaten oder Gebiete,für die DDR-Bürgern keine staat
liche Genehmigung erteilt wurde.
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